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Energiehandel setzt auf marktbasierte Losungen fur
Systemstabilitat, lehnt technische Einschrankungen
ab

Position von EFET Deutschland - Verband Deutscher Energiehandler e.V. zu Uberlegungen der
Ubertragungsnetzbetreiber im Systemstabilitatsbericht 2025 zu deterministischen Leistungsbilanzab-
weichungen und Rampenvorgaben

Berlin, Februar 2026 — Energy Traders Deutschland unterstitzt Mal3nahmen zur Aufrechterhal-
tung der Systemstabilitat im Strommarkt durch marktbasierte Ansatze. Zusatzliche technische
Auflagen und Einschrankungen beim Marktzugang lehnt der Verband Deutscher Energiehandler
hingegen ab. Rampenvorgaben, wie sie beispielsweise im Systemstabilitatsbericht der deutschen
Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ausfiihrlich vorgestellt werden', hemmen flexible Anlagen aus-
gerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem sie am dringendsten bendétigt werden.

Unsere Kernaussagen im Uberblick:

» Wir erkennen die Herausforderungen fiir das Stromnetz an und betrachten mehr Fle-
xibilitat als erforderlich, um Systemstabilitat zu gewahrleisten.

» Wir befiirworten marktbasierte Losungen zur besseren Abstimmung von Stromflis-

sen, einschliellich kiirzerer Handelsintervalle, einer besseren Ausgestaltung der Re-

gelreserven und schnellerer Systemdienstleistungsprodukte.

Wir lehnen zusatzliche Einschrankungen wie Rampenvorgaben ab, da sie Investitio-

nen in Flexibilitat hemmen und regionale Unterschiede verscharfen.

Wir fordern einen offenen Branchendialog, um transparente Regeln zu schaffen, Un-

sicherheiten zu vermeiden und Investitionen in dringend bendtigte Flexibilitat zu for-

Y

Y

dern.

Energiehandel erkennt die Herausforderungen fir das Stromnetz an und betrachtet mehr Flexibi-
litét als erforderlich, um Systemstabilitat zu gewahrleisten.

Das deutsche Stromsystem verandert sich rasant. Der Ausbau erneuerbarer Energien und
die Elektrifizierung treiben diesen Wandel voran. Deutschland plant bis 20245 bis zu 700
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GW erneuerbarer Kapazitat — viermal mehr als heute'. Infolgedessen ist mit steileren Erzeu-
gungsgradienten zu rechnen. Diese vergrofkern die Abweichungen zwischen gehandelten
und physikalischen Stromfliissen und verursachten deterministische Frequenzabweichun-
gen.

Der Versorgungssicherheitsbericht der Bundesnetzagentur bestatigt den Bedarf an mehr
Flexibilitat, um Angebot und Nachfrage auszugleichen' Der Netzausbauplan schéatzt, dass
bis zu 190 GW an Stromspeichern und flexibler Nachfrage noétig sind, um erneuerbare Ener-
gien zu integrieren. Uber 500 GW an Batteriespeicherprojekten warten auf den Netzzu-
gang und verdeutlichen den Umfang des bestehenden Flexibilitatspotenzialsiv.

Energiehandel beflirwortet marktbasierte Losungen zur besseren Abstimmung von Stromfliis-
sen, inklusive kirzerer Handelsintervalle, einer besseren Dimensionierung der Regelreserven und
schnellerer Systemdienstleistungsprodukte.

Der Energiehandel kann die im Bericht geauflkerten Bedenken hinsichtlich der Systemstabili-
tat nachvollziehen. Wir betonen jedoch, dass marktbasierte Losungen Vorrang haben und
nicht durch Einschrankungen des Marktzugangs oder technische Auflagen untergraben
werden durfen. Politik, Regulierungsbehorden und Netzbetreiber miissen regulatorische
und technische Hemmnisse abbauen, statt neue zu schaffen. Stabile Rahmenbedingungen
und klare Preissignale sind ndtig, um die Vermarktung bestehender flexibler Anlagen und
Investitionen in dringend bendtigte Neuanlagen anzureizen.

Netzbetreiber sollten Flexibilitat iUber Markte beschaffen, auf denen Produkte angeboten
werden, die steile Leistungsgradienten abfahren kénnen, anstatt dies durch technische Vor-
gaben zu erzwingen. Der Systemstabilitatsbericht nennt drei konkrete Maknahmen, die sich
in Europa bewahrt haben.

1. Kiirzere Handels- und Bilanzierungsintervalle
e FEuropa hat die Abrechnungsperiode flir Ungleichgewichte im Januar 2025 auf 15 Mi-
nuten verkurzt. Diese Maknahme verringert die Abweichungen zwischen gehandel-
ten und physikalischen Stromfliissen'.
e Der deutsche Strommarkt hat frihzeitig den Viertelstundenhandel eingeflihrt. Diese
Umstellung hat nachweislich die Bewirtschaftung der Leistungsgradienten
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verbessert. Seit Ende September 2025 gilt sie europaweit und fordert so die Bilan-
zierungsmoglichkeiten auf den Day-Ahead- und Intraday-Markten".

Die europdischen Netzbetreiber mussen die grenzuberschreitende Intraday-Gate-
schliebung bis Januar 2026 von 60 auf 30 Minuten verkurzen. Viele Staaten planen
jedoch, die Umsetzung auf 2029 zu verschieben"'.

2. Verbesserte Ausgestaltung der Regelreserven

Die Einfihrung der grenziiberschreitenden Regelenergieplattformen MARI und PI-
CASSO sowie die baldige Einfiihrung von kurzeren Kapazitatsprodukten in den deut-
schen Regelreservemarkten helfen bei der Vermarktung flexibler Anlagen'i,
Zusatzliche Beschaffung von Regelreserven erhdht die Systemstabilitat. Die Primar-
regelleistung (FCR) deckt derzeit lediglich plotzliche Ausfalle grofkerer Erzeugungs-
anlagen oder Grenzkuppelstellen ab. Die Frequenzeinbrtuche im Jahr 2019 haben
gezeigt, dass zusatzliche Reserven notig sind, um zeitgleich auftretende deterministi-
sche Frequenzabweichungen abzudecken. Hier kann auch uber die Einflihrung spe-
zifischer Regelleistungsprodukte zur Kompensation von deterministischen Frequenz-
abweichungen nachgedacht werden, um das bekannte Problem gezielt und effizient
zu adressieren.

Kosten-Nutzen-Abwagungen mussen uber die reinen Beschaffungskosten hinausge-
hen. Sie missen den Systemnutzen einbeziehen, den zusatzliche Stromspeicher,
steuerbare erneuerbare Anlagen und Lastmanagement schaffen.

3. Schnellere Systemdienstleistungsprodukte

Produkte mit einer Reaktionszeit von weniger als einer Sekunde helfen bei der Netz-
frequenzstabilisierung. Das Vereinigte Konigreich hat vor einigen Jahren langsamere
Reserven durch reaktionsschnelle Produkte ersetzt (sog. Dynamic Containment, Mo-
deration und Regulation Produkte)* und Rampenvorgaben abgeschafft*.

Belgien setzt auf flexible Aktivierungszeiten in der Sekundarregelleistung (aFRR).
Dieses findige Marktdesign reizt reaktive Flexibilitat zur Frequenzstabilisierung an¥.
Deutschland sollte diesen Beispielen folgen. Neue Produkte miissen gemeinsam mit
der Branche entwickelt und Uber wettbewerbliche, technologieneutrale Markte be-
schafft werden.
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Energiehandel lehnt zusatzliche Einschrankungen wie Rampenvorgaben ab, da sie Investitionen
in Flexibilitdét hemmen und regionale Unterschiede verscharfen.

EFET D lehnt die vorgeschlagenen Rampenvorgaben, klar ab. Diese und ahnliche Ein-
schrankungen schwachen bestehende Marktmodelle ab und hemmen Investitionen in fle-
xible Neuanlagen. Damit werden genau die Technologien ausgebremst, die fur die System-
sicherheit und Netzintegration erneuerbarer Energien unerlasslich sind.

1. Rampenvorgaben sind komplex und markthemmend

e Die deutschen Netzbetreiber planen zeitliche und mengenmalfkige Einschrankungen
bei der Vermarktung bestimmter Anlagen. Dazu zahlen u.a. Rampenvorgaben ohne
angemessene Entschadigung”. Die Anklindigung solcher Maknahmen hat bereits zu
ersten Projektstornierungen geflihrt. Dies verhindert Investitionen und verzerrt den
Wettbewerb. Deutsche Anlagen drohen zudem gegenuber europdischen Wettbe-
werbern, die auf denselben Markten konkurrieren, zuriuckzufallen.

e Die Schweiz nutzt 5-minltige Rampenvorgaben im Zeitraum vor und nach dem Fahr-
planwechsel. Diese Vorgaben sind verankert in Regulierung und Technik, etwa bei
der Ausgleichsenergieabrechnung oder dem Monitoring. Die Auswirkungen der
Rampenvorgaben auf Fahrplangestaltung, Einhaltung physikalischer Rampen, Echt-
zeitbetrieb der Bilanzkreisverantwortlichen und den Handel miissen kritisch gepruft
werden.

2. Rampenvorgaben stehen im Widerspruch zu Markteffizienz und

Systemanforderungen

e Die Eigenschaft flexibler Anlagen, mit schnellen Rampen auf Signale zu reagieren,
wird zur Frequenzstabilisierung bendtigt. Pauschale Rampenvorgaben unterbinden
diese Funktion und verringern die Reaktionsfahigkeit des Systems.

e Solche technischen Einschrankungen sind kostspielig. Sie limitieren die Vermark-
tungsmaoglichkeiten der Anlagen und verringern so die zu erzielenden Einkunfte, die
fur die Errichtung der Anlagen und somit den weiteren Ausbau von Flexibilitat not-
wendig sind. Das Rampenverhalten einzelner Anlagen hangt von vielen Faktoren ab,
was die Anwendung einheitlicher Regeln erschwert.
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e Anlagenbezogene Vorgaben stehen im Widerspruch zur portfoliogestutzten Optimie-
rung. Sie senken die Dispatch-Effizienz und erhohen so die Kosten flir das Gesamt-
system.

e Européaische Richtlinien verlangen eine angemessene Berlicksichtigung von durch
Rampenvorgaben verursachte Ungleichgewichte in den Bilanzierungsprozessen
(SOGL Art. 137(4), EBGL Art. 18(6)(l)) Die aktuelle Praxis ist jedoch intransparent und
Marktteilnehmer tragen das finanzielle Risiko.

Energiehandel fordert einen offenen Branchendialog, um transparente Regeln zu schaffen, Unsi-
cherheiten zu vermeiden und Investitionen in dringend bendtigte Flexibilitat zu fordern.

Die deutschen Netzbetreiber planen Empfehlungen bis zum vierten Quartal 2025. Dadurch
droht die Einflihrung restriktiver Maknahmen ohne breitere Beteiligung der Branche. EFET
D warnt vor einseitigen Entscheidungen und fordert Politik und Regulierungsbehérden zum
Handeln auf. Strukturelle Malknahmen mussen gemeinsam bewertet werden und Sys-
temstabilitat, Markteffizienz sowie Investitionsanreize gegeneinander abwagen. Wir fordern
daher:

e Einen klaren Lenkungsprozess unter Einbeziehung von Netzbetreibern, Regulie-
rungsbehérden und Marktteilnehmern.

e Pilotprojekte flr marktbasierte Flexibilitatslosungen. Klirzere Handelsintervalle, opti-
mierte Regelreserven und schnellere Produkte mlssen unter realen Bedingungen
getestet werden.

e FEine starkere Abstimmung mit dem europaischen Strommarktdesign. Die grenziber-
schreitende Marktkopplung sowie Beschaffung von Regelenergie- und Leistung
mussen konsequent integriert werden.

Sollten marktbasierte Losungen nachweislich nicht zur langfristigen Bewirtschaftung der
Leistungsgradienten ausreichen, fordert EFET D klare Vorkehrungen fur eine mogliche Ein-
fuhrung von Rampenvorgaben. Diese mussen Markteffizienz und Systemflexibilitat gewahr-
leisten:

e Regeln missen uber Netzebenen, Regionen und Mitgliedstaaten hinweg harmoni-
siert werden. Einheitliche Vorgaben vermeiden einen regulatorischen Flickenteppich
und sichern den fairen Wettbewerb im europaischen Strommarkt.
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e Anlagen, die Systemdienstleistungen wie FCR und aFRR erbringen, mussen von
Rampenvorgaben ausgenommen werden. Belgien zeigt, dass gezielte Ausnahmen
maoglich und sinnvoll sind.

e Durch Rampenvorgaben bedingte Ungleichgewichte miussen von der Ausgleichsbi-
lanzierung ausgeschlossen werden, wie in den europdaischen Richtlinien vorgese-
henxiv und heute im Rahmen von z.B. Redispatch praktiziert wird. Aukerdem sollten
betroffene Marktteilnehmer in der Praxis angemessen entschadigt werden.

e Netzbetreiber und Regulierungsbehdrden mussen offene Gesprache mit der Bran-
che fuhren, um Auswirkungen auf Geschaftsmodelle und Betriebsablaufe gemein-
sam zu bewerten.

Uber uns: Energy Traders Deutschland setzt sich ein fiir die Férderung des Energiehandels in
offenen, transparenten und liquiden Grof3handelsmarkten in Deutschland und in Europa — unbe-
eintréchtigt von Staatsgrenzen oder anderen Barrieren.

i Systemstabilitdtsbericht, Juli 2025

ii_ Szenariorahmen fpr den Netzentwicklungsplan 2025-2037/2045

il Versorgungssicherheitsmonitoring, September 2025

iv._ Netzanschlussanfragen fiir Batteriespeicher, 2025

v EBGL Artikel 53

vi_ Market Coupling Consultative Group, Juni 2025

vii_ ENTSO-E Ubersicht: Stand der Umsetzung im Januar 2026 und von TSO’s beantragte Fristverldngerungen
viii_Grinbuch Regelreserveprozess 2030

iXx__ Nationalgrid Dynamic Services

X Ofgem Entscheidung zur Abschaffung von Rampenvorgaben, Oktober 2024
xi Elia aFRR terms and conditions, 2024-2025

xii__UNB-Anforderungen an Batteriespeichersysteme, Dezember 2024

xiii  Swissgrid Allgemeine Bilanzgruppenvorschriften

Xiv. SOGL Art. 137(4), EBGL Art. 18(6)(I)

-————
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https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/NEP/Strom/Systemstabilitaet/start.html
https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/2025-04/250430_Genehmigung_Szenariorahmen_2025_0.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/20250903_Versorgungsmonitoring.html
https://www.regelleistung-online.de/ueber-500-gw-an-netzanschlussanfragen-fuer-batteriespeicher/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2017:312:TOC#d1e4799-6-1
https://www.entsoe.eu/documents/nc/NC%20CACM/2025/20250602_MCCG_Session_File.pdf
https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/nc-tasks/Border-based%20overview%20for%2030min%20IDCZGCT%20derogations.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2025/BK6-25-212/BK6-25-212_verfahrenseinleitung.html?nn=660086
https://www.neso.energy/industry-information/balancing-services/frequency-response-services/dynamic-services-dcdmdr
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/2024-10/Decision_for_the_Dynamic_Response_Services_on_proposed_amendments_to_the_T%26C_%20related_to_Balancing_0.pdf
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/public-consultations/2024/20240228_public-consultation-tc-bsp-afrr/20240228_explanatory_note.pdf
https://www.netztransparenz.de/de-de/Über-uns/Studien-und-Positionspapiere/Anforderungen-an-Batteriespeichersysteme
https://www.swissgrid.ch/content/dam/swissgrid/customers/topics/legal-system/balance-group/1/01-Appendix-1-General-BG-Regulations-V2-6-de.pdf

